
Sehr geehrte Damen und Herren,

bitte schenken Sie unserem beiliegenden Schreiben zum Thema Impulse 2005 Ihre
Aufmerksamkeit. In unserem Mandantenrundschreiben II/2005 haben wir Ihnen einige
Hinweise ausgewählt, die Sie bitte beachten wollen! Wir bieten für alle, die unsere
Veranstaltung nicht besuchen konnten, eine CD (für 12,00 €) mit allen Vorträgen an. Die
Bestellung ist in den Kanzleien möglich.

Für Anfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Wünsche
Steuerberater

Termine März 2005
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden:

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung1 Scheck/bar

Lohnsteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag²

10.03.2005 14.03.2005 10.03.2005

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der
darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer
nach dem 31.12.2004 erfolgten Gewinnausschüttung an
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

Einkommensteuer,
Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag

10.03.2005 14.03.2005 10.03.2005

Körperschaftsteuer,
Solidaritätszuschlag 10.03.2005 14.03.2005 10.03.2005

Umsatzsteuer3 10.03.2005 14.03.2005 10.03.2005

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem
Anmeldungszeitraum folgenden Monats auf elektronischem Weg abgegeben werden. Fällt der 10. auf
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Nach dem
Steueränderungsgesetz 2003 werden bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen keine
Säumniszuschläge erhoben. Um die Frist zu wahren, sollte die Überweisung einige Tage vorher in die
Wege geleitet werden.

2 Für den abgelaufenen Monat.

3 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

Verdeckte Gewinnausschüttung durch überhöhte Preisnachlässe für Lieferung an
Gewerbebetrieb der Ehefrau

Gewährt ein Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführer seiner Ehefrau für Warenlieferungen
an deren Gewerbebetrieb überhöhte Preisnachlässe, liegt zum Zeitpunkt der Lieferung der
Waren eine verdeckte Gewinnausschüttung vor. Dies ergibt sich aus einem Urteil des
Bundesfinanzhofs.

© LKL Steuerberatungsgesellschaft mbH 



Werden aus diesem Grund von der GmbH gegen den Geschäftsführer Ersatzansprüche
geltend gemacht, hat dies keinen Einfluss auf die verdeckte Gewinnausschüttung.
Zahlungen zur Tilgung dieser Ansprüche sind eine verdeckte Einlage des Gesellschafters.
Dabei ist es unerheblich, ob er oder seine Ehefrau die Zahlungen leistet.

Betriebsaufgabeerklärung nicht rückwirkend änderbar

Erklärt ein Unternehmer ausdrücklich, dass er den Betrieb endgültig eingestellt habe, ist
diese Erklärung grundsätzlich bindend. Stellt sich später heraus, dass mit der Betriebsaufgabe
stille Reserven zu versteuern sind, über deren Höhe sich der Unternehmer geirrt hatte, kann
die Erklärung nicht zurückgenommen werden.

In dem Urteilsfall des Bundesfinanzhofs hatte ein Gastwirt sein Einzelunternehmen
aufgegeben, mit seinem Sohn eine GmbH gegründet und das Gaststättengrundstück an die
GmbH vermietet. Der steuerliche Berater stellte beim Finanzamt einen Antrag auf
Herabsetzung der Einkommensteuervorauszahlungen und begründete dies damit, dass der
Betrieb eingestellt worden sei. In der später eingereichten Steuererklärung wurde nur der
Veräußerungsgewinn hinsichtlich des beweglichen Anlagevermögens, nicht jedoch für die
Immobilie erklärt.

Nachdem die Betriebsprüfung auch den Gewinn aus der Entnahme der Immobilie in das
Privatvermögen dem Veräußerungsgewinn hinzurechnete, wollte der Gastwirt seine
Aufgabeerklärung widerrufen. Nach Ansicht des Gerichts ist bei einem solch klaren und
eindeutigen Geschehensablauf eine später geänderte Beurteilung nicht möglich.

Gewerblicher Grundstückshandel: Überschreitung der Drei-Objekt-Grenze führt
nicht automatisch zur Nachhaltigkeit

Die Veräußerung von mehr als drei Objekten innerhalb eines bestimmten Zeitraums führt
nach Ansicht der Finanzverwaltung stets zum gewerblichen Grundstückshandel. Dies wird
damit begründet, dass bei Veräußerung von mehr als drei Objekten die für die gewerbliche
Betätigung kennzeichnende Nachhaltigkeit gegeben sein soll.

Der Bundesfinanzhof hat diese enge Auslegung mit der Begründung in Frage gestellt, dass
noch weitere Voraussetzungen vorliegen müssen, um von einer Nachhaltigkeit ausgehen zu
können. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn zum Zeitpunkt der Veräußerung bereits
weitere Grundstücksgeschäfte geplant sind.

In dem betreffenden Fall hatte eine GbR einen Gebäudekomplex, bestehend aus insgesamt
35 Einheiten, in einem einzigen Vertrag erworben und nach mehr als zwei Jahren auch
wieder veräußert. Nach Ansicht des Gerichts ergab sich daraus keine Wiederholungsabsicht,
die die Annahme eines gewerblichen Grundstückshandels gerechtfertigt hätte. Zum
damaligen Zeitpunkt betrug die steuerlich unschädliche Veräußerungsfrist zwei Jahre, jetzt
sind es 10 Jahre.

Keine Zusammenfassung von aneinander grenzenden Mehrfamilienhäusern als ein
Objekt beim gewerblichen Grundstückshandel

Ein gewerblicher Grundstückshandel wird im Steuerrecht i. d. R. angenommen, wenn mehr
als drei Objekte innerhalb von fünf Jahren angeschafft und wieder verkauft werden. In
solchen Fällen wird eine nachhaltige gewerbliche Tätigkeit unterstellt. Es wird immer wieder
darüber gestritten, was ein Objekt in diesem Sinn ist.

Der Bundesfinanzhof entschied nun einen Fall, bei der eine Immobilienvertriebsgesellschaft
eine Häuserzeile wie ein Objekt behandelte. Nach Auffassung des Gerichts sind aneinander
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grenzende, rechtlich selbstständige Mehrfamilienhausgrundstücke kein einheitliches Objekt im
Sinne der Drei-Objekt-Grenze.

Die Verkehrsauffassung ist maßgebend für die Beurteilung, wann gesonderte wirtschaftliche
Einheiten vorliegen. Diese Sichtweise kann Vorrang vor den sachenrechtlichen Zuordnungen
und der Behandlung im Grundbuch haben. Das bloße Aneinandergrenzen von rechtlich
selbstständigen bebauten Grundstücken stellt nach der Verkehrsauffassung keine
wirtschaftliche Einheit dar.

Provision für die Vermittlung einer „Kombi-Rente“ als Werbungskosten

Zahlt ein Anleger an den Vermittler für die Vermittlung einer „Kombi-Rente“ eine Provision,
kann diese nicht ausschließlich der Vermittlung des Darlehens zugerechnet werden. Die
„Kombi-Rente“ ist ein komplexes Produkt, bestehend aus einer sofort beginnenden
Leibrente gegen Einmalbetrag, einem langfristigen Darlehen, einer Kapitalanlage in
Investmentfondsanteilen und einer Risiko-Lebensversicherung.

Die Vermittlungsprovision in dem vom Bundesfinanzhof zu beurteilenden Fall betrug 6 v. H.
des Darlehensbetrags. Nach Ansicht des Gerichts ist es nicht möglich, diese Provision allein
der Kreditvermittlungsleistung zuzuordnen. In diesem Zusammenhang wird auf die
Rechtsprechung zu Bauherrenmodellen und geschlossenen Immobilienfonds verwiesen. Hier
hatte man den Abzug von Kreditvermittlungsgebühren i. H. v. 2 v. H. der Darlehenssumme
für angemessen gehalten.

Praxisgebühr kann als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden

Die Frage, ob die seit dem 01.01.2004 erhobene Praxisgebühr als außergewöhnliche
Belastung oder als Sonderausgaben im Sinne des Einkommensteuergesetzes anzusehen ist,
hat die Finanzverwaltung jetzt beantwortet.

Nach Ansicht der Finanzverwaltung sind die gezahlten Beträge als außergewöhnliche
Belastung anzusetzen. Die Aufwendungen für diese außergewöhnlichen Belastungen wirken
sich steuerlich allerdings nur dann aus, wenn sie die zumutbare Belastung übersteigen. Die
zumutbare Belastung richtet sich nach dem Gesamtbetrag der Einkünfte, dem
Personenstand und der Anzahl der Kinder.

Beispiel:
Ein Ehepaar mit einem Kind, für das Kindergeld gewährt wurde, hatte im Jahr 2004
Aufwendungen für Arztkosten inklusive Praxisgebühr von 3.000 €. Der Gesamtbetrag der
Einkünfte betrug 30.000 €.

Die zumutbare Belastung beträgt in diesem Fall 3 v. H. von 30.000 € = 900 €. Von den
Arztkosten von 3.000 € sind diese 900 € abzuziehen, so dass sich 2.100 € steuerlich
auswirken.

Bei einem Gesamtbetrag der Einkünfte von mehr als 100.000 € würde in diesem Beispiel die
zumutbare Belastung die tatsächlichen Aufwendungen übersteigen.

Tipp:
Belege über außergewöhnliche Belastungen sollten gesammelt werden, weil erst bei
Erstellung der Einkommensteuererklärung festgestellt werden kann, ob sich ein Ansatz der
Aufwendungen steuerlich lohnt.

Kindergeld: Ansparrücklage gehört nicht zu den Bezügen eines Kinds
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Kindergeld und Kinderfreibetrag für über 18 Jahre alte Kinder, die sich in Berufsausbildung
befinden und das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden nur dann gewährt,
wenn die eigenen Einkünfte und Bezüge des Kinds einen bestimmten Betrag (ab 2004 =
7.680 €) nicht übersteigen. Als Bezüge waren bis 31.12.2001 u. a. steuerfreie Einnahmen
anzusehen. Ab 01.01.2002 gelten als Bezüge z. B. auch steuerfreie Veräußerungsgewinne,
der Teil der Renten, der den Ertragsanteil übersteigt sowie Sonderabschreibungen und
erhöhte Abschreibungen.

Der Bundesfinanzhof hatte einen Fall zu entscheiden, bei dem ein Kind vor dem 01.01.2002
gewerbliche Einkünfte erzielte. Zur Minderung des Gewinns hatte das Kind eine hohe
Ansparrücklage gebildet, was dazu führte, dass die eigenen Einkünfte und Bezüge unter
dem für das betreffende Jahr geltenden Freibetrag lagen.

Das Gericht sah die Ansparrücklage nicht als Bezug an, hat aber offen gelassen, ob dies durch
die Gesetzesänderung am 01.01.2002 auch noch jetzt so ist.

Zahlungen des Arbeitgebers für die Nutzung eines in der Wohnung des
Arbeitnehmers gelegenen Büros

Ein Arbeitnehmer machte die Aufwendungen für ein in seiner Wohnung gelegenes
Dienstzimmer als Arbeitszimmer geltend. Vom Aufwand zog er die vom Arbeitgeber
gezahlten Mieten ab. Der Arbeitgeber konnte ihm keinen geeigneten Arbeitsraum zur
Verfügung stellen und schloss deshalb mit dem Arbeitnehmer einen Mietvertrag. Das
zuständige Finanzgericht ließ den um die Miete gekürzten Aufwand in vollem Umfang als
Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit zu.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass der Aufwand in vollem Umfang als
Werbungskosten bei den Einkünften aus nichtselbstständiger Arbeit abzugsfähig ist.
Allerdings qualifizierte das Gericht die Mieteinnahmen als solche aus Vermietung und
Verpachtung. Ausschlaggebend dafür ist, dass die Nutzung des Dienstzimmers in vorrangigem
Interesse des Arbeitgebers liegt.

Bei dem Dienstzimmer handelt es sich deshalb auch nicht um ein häusliches Arbeitszimmer,
für das Abzugsbeschränkungen gelten. In solchen Fällen ist auch nicht zu prüfen, ob die
Vermietungstätigkeit auf Dauer einen Überschuss erwirtschaftet, so dass das Gericht auch
keine Prüfung hinsichtlich der Höhe der ortsüblichen Miete getroffen hat.

Arbeitgeberzuschuss für Beitrag an Sportclub ist steuerpflichtiger Barlohn

Zweckgebundene Zuschüsse des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer für Mitgliedsbeiträge
an Sport- oder Fitnessclubs sind Barlohn und folglich Einnahmen in Geld. Sie stellen keinen
Sachbezug dar. Damit findet die für Sachbezüge geltende Freigrenze von 44 € keine
Anwendung. Dies ergibt sich aus einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs.

Für die Frage, ob es sich um Barlohn oder Sachbezug handelt, ist entscheidend, wer
Vertragspartner für die Zahlung des Arbeitgebers ist:

● Wird dem Arbeitnehmer durch einen Vertrag unmittelbar zwischen Arbeitgeber und
Club die Möglichkeit geboten, die Einrichtungen und Leistungen des Clubs zu nutzen,
liegt ein Sachbezug vor. Die Freigrenze von 44 € ist anwendbar.

● Besteht demgegenüber das Vertragsverhältnis zwischen dem Arbeitnehmer und dem
Club, liegt in einem Zuschuss des Arbeitgebers für diese Aufwendungen Barlohn vor.
Es handelt sich für den Arbeitnehmer um eine in vollem Umfang steuerpflichtige
Einnahme in Geld.
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Für die Einordnung als Barlohn ist unerheblich, ob der Arbeitgeber seine Zahlung an den
Arbeitnehmer oder direkt an den Club leistet. Auch eine Zahlung an den Arbeitnehmer,
verbunden mit der ausdrücklichen Auflage, den empfangenen Geldbetrag nur zur Zahlung
des Clubbeitrags zu verwenden, ändert nichts an der Beurteilung.

Flutkatastrophe: Spendenabzug erheblich vereinfacht

Der Abzug von Geldaufwendungen zur Unterstützung der Opfer der Flutkatastrophe in
Südostasien ist erheblich vereinfacht worden:

Art der Zuwendung
an Seebebenopfer Behandlung der Zuwendungen/Aufwendungen

Sponsoring-Maßnahmen
Betriebsausgabe, wenn wirtschaftliche Vorteile angestrebt
werden. Vorteile werden dadurch erreicht, dass in Zeitungen,
Rundfunk oder Fernsehen über die Leistungen berichtet wird.

Zuwendungen aus dem
Betriebsvermögen an
Geschäftspartner

Betriebsausgabe in voller Höhe.Geldgeschenke fallen nicht
darunter.Die Abzugsbeschränkung für Geschenke entfällt.Die
Entnahmen unterliegen der Umsatzsteuer.

Spenden

Als Sonderausgaben abzugsfähig, wenn die Spende an eine
gemeinnützige Institution erfolgt, die die Mittel an geschädigte
Personen weitergibt.Für die Spenden gilt ein vereinfachter
Spendennachweis. Statt einer Spendenquittung reicht der
Bareinzahlungsbeleg, die Buchungsbestätigung der Bank
(Kontoauszug) oder der PC?Ausdruck bei Online-Banking.

Spendenaktionen
gemeinnütziger
Körperschaften, die
nach ihrer Satzung
keine mildtätigen
Zwecke verfolgen(z. B
Sportvereine)

Die Spenden aus der Aktion müssen an eine gemeinnützige
Körperschaft, die mildtätige Zwecke verfolgt oder eine
inländische juristische Person des öffentlichen Rechts
weitergeleitet werden. Auf die Sonderaktion ist in der
Zuwendungsbestätigung hinzuweisen.

Unterstützung von
Arbeitnehmern

Zuwendungen an Arbeitnehmer sind bis zu einem Betrag von
600 € pro Kalenderjahr steuerfrei.Werden Darlehen bis zur
Schadenshöhe gewährt, sind die Zinsvorteile für die gesamte
Laufzeit steuerfrei.Die steuerfreien Leistungen sind im
Lohnkonto aufzuzeichnen.

Arbeitslohnspende

Wenn Arbeitnehmer auf die Auszahlung von Teilen des
Arbeitslohns oder auf Teile des angesammelten
Wertguthabens zu Gunsten einer Beihilfe des Arbeitgebers an
vom Seebeben betroffene Arbeitnehmer des Unternehmens
verzichten, bleiben diese Lohnteile steuerfrei.Dies gilt auch,
wenn der Verzicht zu Gunsten einer Zahlung des Arbeitgebers
im Zusammenhang mit dem Seebeben an eine gemeinnützige
Einrichtung erfolgt.Der Arbeitgeber muss dies dokumentieren
oder der Arbeitnehmer schriftlich erklären.Die Spenden werden
bei der Einkommensteuerveranlagung des Arbeitnehmers
allerdings nicht mehr berücksichtigt.

Aufwendungen für
Wiederbeschaffung von
Kleidung durch
Betroffene

Vom Seebeben Geschädigte können ihre Aufwendungen auch
dann als außergewöhnliche Belastung geltend machen, wenn
keine Elementarschaden- oder Reisegepäckversicherung vorlag.
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Kein Anspruch auf Altersteilzeit, wenn der Arbeitgeber wirtschaftlich stärker
belastet wird

Bei der Ermessensentscheidung, einem Arbeitnehmer Altersteilzeit zu gewähren, darf der
Arbeitgeber wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen. Dies hat das Landesarbeitsgericht
Baden-Württemberg entschieden.

Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter wollte bis zum Erreichen seiner Altersgrenze für ca. 10
Jahre in Altersteilzeit gehen, um zu promovieren. Der Arbeitgeber hätte für
Ersatzeinstellungen nur sechs Jahre lang Ausgleichsbeträge der Bundesagentur für Arbeit
erhalten und lehnte den Abschluss des begehrten Altersteilzeitvertrags deshalb ab. Zu
Recht, wie das Gericht entschied.

Alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr!

© LKL Steuerberatungsgesellschaft mbH 



<<

  /ASCII85EncodePages false

  /AllowPSXObjects true

  /AllowTransparency false

  /AntiAliasColorImages false

  /AntiAliasGrayImages false

  /AntiAliasMonoImages false

  /AutoFilterColorImages true

  /AutoFilterGrayImages true

  /AutoPositionEPSFiles true

  /AutoRotatePages /All

  /Binding /Left

  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)

  /CalGrayProfile (None)

  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CannotEmbedFontPolicy /Warning

  /CheckCompliance [

    /None

  ]

  /ColorACSImageDict <<

    /HSamples [

      1

      1

      1

      1

    ]

    /QFactor 0.15000

    /VSamples [

      1

      1

      1

      1

    ]

  >>

  /ColorConversionStrategy /sRGB

  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /ColorImageDepth -1

  /ColorImageDict <<

    /HSamples [

      1

      1

      1

      1

    ]

    /QFactor 0.15000

    /VSamples [

      1

      1

      1

      1

    ]

  >>

  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000

  /ColorImageDownsampleType /Bicubic

  /ColorImageFilter /DCTEncode

  /ColorImageMinDownsampleDepth 1

  /ColorImageMinResolution 300

  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning

  /ColorImageResolution 150

  /ColorSettingsFile ()

  /CompatibilityLevel 1.5

  /CompressObjects /Tags

  /CompressPages true

  /ConvertImagesToIndexed true

  /CreateJDFFile false

  /CreateJobTicket false

  /CropColorImages true

  /CropGrayImages true

  /CropMonoImages true

  /DSCReportingLevel 0

  /DefaultRenderingIntent /Default

  /Description <<

    /CHS <FEFF4F7F75288FD94E9B8BBE7F6E751F6210002000410064006F0062006500200050004400460020658768635E7653EF572851764E2D530562EC5D4C51655F0F75355F71300156FE5C42548C4EA44E9251437D20FF0C4F8B59828D8594FE63A5300188685355548C7FFB8F6C30028FD94E9B002000410064006F0062006500200050004400460020658768637B2654080020004100630072006F0062006100740020548C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020621666F49AD87248672C768489816C423002>

    /CHT <FEFF4F7F752890194E9B8A2D5B9A7522751F5305542B51675D4C5F717247300157165C644EE553CA4E9252D551437D200020002859828D8590237D503001886855AE548C6ED19F20630754116548679C7B49002900207684002000410064006F006200650020005000440046002065874EF6300290194E9B002000410064006F006200650020005000440046002065874EF682070020004100630072006F0062006100740020548C002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200036002E00300020621666F49AD87248672C76F85BB93002>

    /DAN (Brug disse indstillinger til at generere Adobe PDF-dokumenter, som indeholder integrerede film, lag og interaktive elementer som f.eks. hyperlinks, formularer og Overgange. Disse Adobe PDF-dokumenter er kompatible med Acrobat og Adobe Reader 6.0 eller nyere.)



    /ENU (Use these settings to generate Adobe PDF documents that can include embedded movies, layers, and interactive elements such as hyperlinks, forms, and rollovers. These Adobe PDF documents are compliant to Acrobat and Adobe Reader 6.0 or later.)





    /ITA (utilizzare queste impostazioni per generare documenti Adobe PDF che includano filmati, livelli ed elementi interattivi incorporati, ad esempio, link ipertestuali, moduli e rollover. Tali documenti Adobe PDF saranno compatibili con Acrobat e Adobe Reader 6.0 o versioni successive.)





    /NLD (Gebruik deze instellingen voor het genereren van Adobe PDF-documenten die zijn geoptimaliseerd voor weergave op mobiele apparaten. Gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)









  >>

  /DetectBlends true

  /DetectCurves 0.10000

  /DoThumbnails false

  /DownsampleColorImages true

  /DownsampleGrayImages true

  /DownsampleMonoImages true

  /EmbedAllFonts true

  /EmbedJobOptions false

  /EmbedOpenType false

  /EmitDSCWarnings false

  /EncodeColorImages true

  /EncodeGrayImages true

  /EncodeMonoImages true

  /EndPage -1

  /GrayACSImageDict <<

    /HSamples [

      1

      1

      1

      1

    ]

    /QFactor 0.15000

    /VSamples [

      1

      1

      1

      1

    ]

  >>

  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /GrayImageDepth -1

  /GrayImageDict <<

    /HSamples [

      1

      1

      1

      1

    ]

    /QFactor 0.15000

    /VSamples [

      1

      1

      1

      1

    ]

  >>

  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000

  /GrayImageDownsampleType /Bicubic

  /GrayImageFilter /DCTEncode

  /GrayImageMinDownsampleDepth 2

  /GrayImageMinResolution 300

  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning

  /GrayImageResolution 150

  /ImageMemory 1048576

  /JPEG2000ColorACSImageDict <<

    /Quality 30

    /TileHeight 256

    /TileWidth 256

  >>

  /JPEG2000ColorImageDict <<

    /Quality 30

    /TileHeight 256

    /TileWidth 256

  >>

  /JPEG2000GrayACSImageDict <<

    /Quality 30

    /TileHeight 256

    /TileWidth 256

  >>

  /JPEG2000GrayImageDict <<

    /Quality 30

    /TileHeight 256

    /TileWidth 256

  >>

  /LockDistillerParams true

  /MaxSubsetPct 100

  /MonoImageDepth -1

  /MonoImageDict <<

    /K -1

  >>

  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000

  /MonoImageDownsampleType /Bicubic

  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode

  /MonoImageMinResolution 150

  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning

  /MonoImageResolution 300

  /Namespace [

    (Adobe)

    (Common)

    (1.0)

  ]

  /OPM 1

  /Optimize true

  /OtherNamespaces [

    <<

      /AsReaderSpreads false

      /CropImagesToFrames true

      /ErrorControl /WarnAndContinue

      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false

      /IncludeGuidesGrids false

      /IncludeNonPrinting false

      /IncludeSlug false

      /Namespace [

        (Adobe)

        (InDesign)

        (4.0)

      ]

      /OmitPlacedBitmaps false

      /OmitPlacedEPS false

      /OmitPlacedPDF false

      /SimulateOverprint /Legacy

    >>

    <<

      /AllowImageBreaks false

      /AllowTableBreaks true

      /ExpandPage false

      /HonorBaseURL true

      /HonorRolloverEffect true

      /IgnoreHTMLPageBreaks false

      /IncludeHeaderFooter false

      /MarginOffset [

        0

        380.99997

        253.99997

        253.99997

      ]

      /MetadataAuthor ()

      /MetadataKeywords ()

      /MetadataSubject ()

      /MetadataTitle ()

      /MetricPageSize [

        0

        0

      ]

      /MetricUnit /inch

      /MobileCompatible 0

      /Namespace [

        (Adobe)

        (GoLive)

        (8.0)

      ]

      /OpenZoomToHTMLFontSize false

      /PageOrientation /Portrait

      /RemoveBackground false

      /ShrinkContent true

      /TreatColorsAs /MainMonitorColors

      /UseEmbeddedProfiles true

      /UseHTMLTitleAsMetadata true

    >>

    <<

      /AddBleedMarks false

      /AddColorBars false

      /AddCropMarks false

      /AddPageInfo false

      /AddRegMarks false

      /BleedOffset [

        0

        0

        0

        0

      ]

      /ConvertColors /ConvertToRGB

      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)

      /DestinationProfileSelector /UseName

      /Downsample16BitImages true

      /FlattenerPreset <<

        /PresetSelector /MediumResolution

      >>

      /FormElements true

      /GenerateStructure true

      /IncludeBookmarks true

      /IncludeHyperlinks true

      /IncludeInteractive true

      /IncludeLayers true

      /IncludeProfiles true

      /MarksOffset 6

      /MarksWeight 0.25000

      /MultimediaHandling /EmbedAll

      /Namespace [

        (Adobe)

        (CreativeSuite)

        (2.0)

      ]

      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK

      /PageMarksFile /RomanDefault

      /PreserveEditing true

      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile

      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile

      /UseDocumentBleed false

    >>

  ]

  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [

    0

    0

    0

    0

  ]

  /PDFXCompliantPDFOnly false

  /PDFXNoTrimBoxError true

  /PDFXOutputCondition ()

  /PDFXOutputConditionIdentifier ()

  /PDFXOutputIntentProfile ()

  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)

  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true

  /PDFXTrapped /False

  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [

    0

    0

    0

    0

  ]

  /ParseDSCComments true

  /ParseDSCCommentsForDocInfo true

  /ParseICCProfilesInComments true

  /PassThroughJPEGImages false

  /PreserveCopyPage true

  /PreserveDICMYKValues true

  /PreserveEPSInfo false

  /PreserveFlatness true

  /PreserveHalftoneInfo false

  /PreserveOPIComments false

  /PreserveOverprintSettings true

  /StartPage 1

  /SubsetFonts true

  /TransferFunctionInfo /Preserve

  /UCRandBGInfo /Remove

  /UsePrologue false

  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

>> setdistillerparams

<<

>> setpagedevice





